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Ansätze für Unterkunftsabrechnungen
in alphabetischer Reihenfolge

Stand 1. Juli 1958

Ansatz

Arbeitsräume für Offizierskurse, Offiziersschulen,
Fourierschulen und dergleichen

Arrestlokal

Badeanstalten. Benützung von:
Bäder ohne künstliche Erwärmung des Wassers
(Fluss- und Seebäder)

Bäder mit künstlicher Erwärmung des Wassers
(Strand, Hallen- und andere geschlossene Bäder)

Berghotels. Belegung heizbarer Räume abgelegener
Berghotels werden je Mann und Nacht bezahlt:

bis 1800 m 1801 bis 2600 m über 2600 m

Matratzenlager —.60 —.70 —.80
Strohlager -—.40 —.50 —.60

+ einmalige Entschädigung von Fr.—.20 pro
Mann, sowie gegebenenfalls
Entschädigung für Küchen- und Speisesaalbenüt-
zung
Beleuchtung usw.

Betten. Benützung von Betten in Kantonnementen
für Offiziere, höhere Unteroffiziere, HD-Pflich-
tige mit entsprechender Funktion und Angehörige
des Frauenhilfsdienstes

Betten mit Wäsche
Betten ohne Wäsche

+ Entschädigung für Kantonnement nach Ziffer 19

Betten in Truppenkrankenzimmer

Bettwäsche von Betten in Truppenkrankenzimmer

Hotel- und übrige
Bureaux Gastwirtschaftsgewerbe Gebäude

Fr. Fr.
ie Tag ie Tag

bis 30 m" 2.50 1.50
31 bis 60 rrH 5.— 3.—
61 bis 90 7.50 4.50
91 bis 120 m^ usw. 10.— 6.—

Heizung je Heizungstag je Heizungstag
Fr. Fr.

bis 30 —.90 —.90
31 bis 60 m- 1.80 1.80
61 bis 90 m- 2.70 2.70
90 bis 120 rrH usw. 3.60 3.60

Duschenanlagen. Kosten für Heizung und Bedie-
nung zu Lasten Dienstkasse, ferner kann für die
Benützung der Räume, Anlage und für den Was-
serverbrauch eine Entschädigung von Fr.—.04
pro Mann ausgerichtet werden.

gleiche Ansätze wie Bureaux

keine Entschädigung
(allenfalls Beleuchtung und

Heizung)

Reduktion auf ordentlichen
Taxen

mindestens 50%

mindestens 25%

Fr.—.75 je Bett und Nacht
Fr. —.50 je Bett und Nacht

siehe Krankenzimmer

Reinigung
zu Lasten Dienstkasse
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Essräume, Benützung von
maximal

Fr.

—.03Säle von erstklassigen Hotels
heizbare Räume des Hotel- und Gastwirt-
schaftsgewerbes —.025
heizbare Räume öffentlicher oder privater
Gebäude —.015
übrige Unterkunftsmöglichkeiten —.0075

Keine Entschädigung für Essräume und Beleuch-
tung wird ausgerichtet
— für Essräume die von Wehrmännern benutzt

werden, denen die Pensionsverpflegung bewil-
ligt wurde;

— für Essräume die von Offizieren benutzt wer-
den, denen die Geldverpflegung ausgerichtet
wird

Feldbetten. Benützungsgebühr

Garagen
Autogaragen und

Reparatur-
Werkstätten

Fr.

Personenwagen und
Traktoren 1.80
leichte Motorlastwagen 2.—
mittlere und schwere
Motorlastwagen 2.50
Motorräder —.70
Motorräder mit
Seitenwagen 1.20

andere
Unterbringungs-
möglichkeiten

Fr.

i.—
1.20

1.50
—.30

—.50

In diesen Ansätzen sin d Licht, Hei zung und Was-
serverbrauch (Benützung der Waschanlagen aus-
genommen), inbegriffen.
Vom 11. Tag an werden die Ansätze um die
Hälfte herabgesetzt.

Hotelküchen. Benützung von (einschliesslich Herde
und erforderliche Kochgeräte)

Hütten des SAC, des Schweizerischen Skiverban-
des, des Touristenvereins «Die Naturfreunde» und
anderer Vereinigungen

Kantonnemente in erstklassigen Hotels
+ einmalige Entschädigung von Fr.—.20

Kantonnemente in heizbaren Räumen des Hotels
und Gastwirtschaftsgewerbes
+ einmalige Entschädigung von Fr.—.20 je Mann

Kantonnemente in heizbaren Räumen öffentlicher
oder privater Gebäude, soweit diese nicht dem
Hotel- oder Gastwirtschaftsgewerbe angehören

Kantonnemente. übrige Unterkunftsräumlichkeiten

Kantonnementseinrichtungen von längerer Dauer
höchstens

falls ausschliesslich der
Truppe zur Verfügung

maximal
Fr. —.06

Fr. —.05

Fr. —.03
Fr.—.015

Fr. —.15
pro Nacht

Fr. —.05
je Naturalverpflegungstag,
jedoch je Tag mindestens

Fr. 5.—

die Truppe bezahlt die für
die betr. Vereinsmitglieder

gültigen Taxen

Fr. —.12
pro Mann und Nacht

Fr.—.10

Fr. —.06

Fr. —.03

Fr. —.80
je Mann
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VR 233

Krankenzimmer (Truppenkrankenzimmer).
Heizung

i®

Heizungstag

Fr.

Hotel- und
Gastwirtschafts-

gewerbe
|e Tag

Fr.

übrige
Gebäudi

ie Tag
Fr.

bis 30 m- —.90 2.50 1.50
31 bis 60 m- 1.80 5.— 3.—
61 bis 90 m- 2.70 7.50 4.50
91 bis 120 m- 3.60 10.— 6.—

Betten.

Fr.—.75 im Tag pro benütztes Bett mit Bettwäsche
Fr.—.50 im Tag pro benützte Matratze mit Bett-
wüsche

Küchen. Benützung der Kochkessel

Lampenentschädigung (falls Beleuchtungskosten
nicht durch Zähler ermittelt werden können)

Lampen bis zu Lampen bis zu
60 Watt 60 Watt

und je Nacht und je Nacht
Fr. Fr.

Januar —.20 Juli —.10
Februar —.20 August —.10
März —.15 September —.15
April —.15 Oktober —.15
Mai —.10 November —.20
Juni —.10 Dezember —.20
Für Zimmer werden
(VR 245)

Magazine (Armeeproviant, Material, Munition etc.)

Maschinen und Werkzeuge, Benützung durch Mi-
litärhandwerker (in Werkstätten)

Matratzen. Benützungsgebühr

Militärhandwerker

Postlokale

Stallungen

Stalleinrichtungen
Unterkunft von 1—2 Nächten, höchstens

längere Dauer, höchstens

Strohberechtigung
Mann 1— 2 Nächte

3— 5 Nächte
6—10 Nächte

11—15 Nächte
16—20 Nächte

Pferd

Fr. —.50
je Kochkessel und Tag

für grössere Lampen soweit
solche unbedingt notwendig
sind und nicht ausgewechselt
werden können; wird der

doppelte Betrag vergütet

Fr. —.01
pro m- und Tag

ortsübliche Tarife

Fr. —.30
pro Nacht

siehe Werkstätten

gleiche Ansätze wie Bureaux

Fr. —.05
je Pferd oder Maultier und

Nacht

Fr. —.50
pro Pferd
Fr. —.80
pro Pferd

5 kg
8 kg

10,5 kg
13 kg
15,5 kg

3 kg
je Tag und Pferd (Maultier)

1 kg
je Tag und Stück

(Schlachtvieh)
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Strohsäcke. Benützungsgebühr

+ Entschädigung für Kantonnemente, Anhang VR
Ziffer 19

+ Strohberechtigung nach VR 233

Schiessplatzbenützung
Vergütung pro Schuss

Zeigerchef
Kleister und Plätzli (eff. Verbrauch)

Wachtlokal

Wasserverbrauch. Die Vergütung für den Wasser-
verbrauch ist in den für die Unterkunftsräume
festgesetzten Entschädigungen inbegriffen.

Werkstätten. Entschädigung für die Benützung
durch Militärhandwerker.
Bei stilliegenden Werkstätten werden die Kosten
für Beleuchtung und allfällige Heizung vergütet.

Zimmer

Offiziere
Adj. Uof. Zugführer
Adj. Uof. Stabssekretäre
Hilfsdienstpflichtige der
Soldklassen 1—3

höhere Unteroffiziere
Hilfsdienstpflichtige der
Soldklasse 4 und
Angehörige des
Frauenhilfsdienstes

Fouriere, die nach
bestandener
Fourierschule den Grad
abverdienen
Uof. die Dienste
als Fw. leisten

Fouriergehilfen, welche
die Rechnungsführung
selbständig besorgen
und nach Ziffer 113 VR
besoldet werden

Hotel- und
Gastwirtschafts-

gewerbe
je Bett und

Nacht
Fr.

2.80

Privat-
zimmer

je Bett und
Nacht

Fr.

2.—

+ 25%Benützung 1—2 Nächte +25%
Heizung: Schlafzimmer 1—2 Betten
grössere Schlafzimmer, je Bett

Zimmer. Entschädigung für Wachtmeister und
Korporale sowie Hilfsdienstpflichtige der Sold-
klasse 5

Heizung: Schlafzimmer 1—2 Betten

grössere Schlafzimmer

Ansatz

Fr. —.10
pro Mann und Nacht

bis 12 kg pro Mann
(Maximum pro Monat)

Fr. —.01

nach ortsüblichen Ansätzen

nach ortsüblichen Ansätzen
keine Entschädigung

(allenfalls Beleuchtung und
Heizung)

Fr. 1.50
je Arbeitstag und jeden

Arbeitsplatz

Fr. —.60
Fr. —.30

pro Heizungstag

Fr. —.30
pro Nacht

Fr. —.60
pro Heizungstag

Fr. —.30
pro Heizungstag


	Ansätze für Unterkunftsabrechnungen

